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Hier:  
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Seite 2 zur Gemeinderatsdrucksache Nr. 88/2020 

 

SACHDARSTELLUNG: 
 

Mit Antrag Nr. 14/2020 zum Haushalt 2020 wurde in der Sitzung am 25. Mai 2020 beschlossen, 

dass die Verwaltung dem Gemeinderat Vorschläge vorzulegen hat, aufgrund derer die 

Priorisierung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen erfolgen kann. Dabei handelt es sich um 

Sanierungsmaßnahmen wie defekte Straßenschächte, beschädigte Randsteine sowie 

Wasser- und Abwasserkanäle.  

 

Dafür hat der Bauhof die in Anlage 2 beigefügte Übersicht nach Ortsteilen erstellt. Außerdem 

sollten dringend einige Wasser-Schachtbauwerke komplett saniert werden – siehe Anlage 1. 

Bisher wurde immer straßenabschnittsweise reguliert, die Maßnahmen erstreckten sich dann 

auf Kanalschächte, Wasserschächte und Straßeneinlaufschächte. Im Jahr 2017 wurden  

22 Stück für 18.220 €, 2018 dann 26 Stück für 16.510 € und 2019 sogar 35 Stück für 29.795 € 

(Beträge jeweils brutto) saniert. 

 

Unter der Spalte Bordsteinsanierung in Anlage 2 ist eine Sanierung der bestehenden 

Bordsteine mit Epoxidharzmörtel gemeint. Es handelt sich nicht um den Austausch von 

schadhaften Bordsteinen sondern um Reparaturen und Sanierungen.  

 

Pro Bordstein (ein Stein entspricht einem Meter) betragen die Reparaturkosten 35 € brutto. 

Eine Reparatur hält 4 – 8 Jahre, abhängig von der Beanspruchung des Randsteins durch 

Fahrzeuge und anderen Faktoren. Insgesamt sind im Gemeindegebiet ca. 400 Randsteine zu 

reparieren. 

 

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden 15.000 € für Schachtregulierungen bzw.-sanierungen 

eingeplant. Bevorzugt sollte in diesem Jahr der Ortsteil Bierlingen im Bereich Hauptstraße 

saniert werden, da im kommenden Jahr dort das Starzach Fest ausgerichtet wird. 

 

Seit Zusammenstellung dieser Maßnahmenübersichten hat sich die Situation schon wieder 

verändert. Im Ortsteil Börstingen gibt es bereits seit längerem einen Rohrbruch, der aufgrund 

der alten Infrastruktur nicht geortet werden kann.  

 

Dieser Rohrbruch ist bereits seit dem vergangenen Sommer bekannt. Seit Ende August hat 

sich die Wassermenge, die über das Leck verloren geht verdreifacht. Inzwischen verliert das 

Wassernetz ungefähr 1,6 Liter pro Sekunde, das entspricht ungefähr einer 

Badewannenfüllung pro Minute.  

 

Hier wäre es angezeigt, die Armaturen in zwei Wasserschächten zu erneuern, um eine 

Leckageortung überhaupt möglich zu machen.  

 

Auch im Ortsteil Felldorf ist vor Ende Augustes zu einem Rohrbruch gekommen. Hier ist im 

Bereich Finkenstraße eine Wassernotversorgung zur Versorgung der privaten Anlieger mit 

Frischwasser eingerichtet worden. Hier ist die Erneuerung des Schachtbauwerks angezeigt, 

da auch die anderen Leitungen stark verrostet sind und deswegen mit weiteren Rohrbrüchen 

zu rechnen ist.   

 

Außerdem wurde die Verwaltung in der Sitzung am 25. Mai 2020 aus Haushaltsantrag 5/2020 

der Fraktion ZS damit beauftragt, ein Konzept mit Bauhoftätigkeiten vorzulegen, die fremd 

vergeben werden können. Diese Übersicht ist der Drucksache in Anlage 3 beigefügt.  

  



Seite 3 zur Gemeinderatsdrucksache Nr. 88/2020 

STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG: 
 

Aufgrund der akut notwendigen Maßnahmen in den Ortsteilen Felldorf und Börstingen 

empfiehlt die Verwaltung, diese drei Schachtbauwerke aus den 

Straßeninstandsetzungsmitteln zu sanieren. Die jährlichen Schachtregulierungsarbeiten sollen 

auf das Frühjahr 2021 verschoben werden. Für die Sanierung der drei Schachtbauwerke in 

diesem Jahr wird in Summe mit Kosten von 34.000 € zu rechnen. Diese verteilen sich mit je 

10.000 € auf die beiden Schächte im Ortsteil Börstingen und 14.000 € auf den Schacht im 

Ortsteil Felldorf. 

 

So wären die Wasserrohrbrüche in den Ortsteilen Börstingen und Felldorf noch vor dem 

Winter saniert und die Hauptstraße im Ortsteil Bierlingen würde weiterhin vor dem Starzach 

Fest 2021 bearbeitet werden. 

 

Die Maßnahmen in Börstingen und Felldorf sind aus Sicht der Verwaltung prioritär zu 

behandeln, da inzwischen ein deutlicher Wasserverlust entsteht. Dies ist nicht nur aus 

umweltpolitischer Sicht bedenklich, da in Zeiten des Klimawandels, erhöhter 

Waldbrandgefahr und beginnender Trinkwasserknappheit auch in Deutschland ein so hoher 

Wasserverlust nicht länger als unbedingt notwendig hingenommen werden sollte. Auch im 

Interesse der Bürgerinnen und Bürger ist dieser Zustand so schnell als möglich zu beheben, da 

diese Wassermengen, die niemandem zur Verfügung stehen, sich trotzdem erhöhend auf die 

Entgelte auswirken werden. 

 

 

BESCHLUSSANTRAG: 
 

1. Der Gemeinderat beschließt, im Haushaltsjahr 2020 die aufgrund von Wasserrohrbrüchen 

dringend notwendigen Sanierungs- und Reparaturarbeiten in den Ortsteilen Börstingen 

und Felldorf durchzuführen. 

 

2. .Der Gemeinderat beschließt, die jährlichen Sanierungsmaßnahmen im Bereich 

Bordsteine, Kanäle und Straßeneinlaufschächte, die in diesem Jahr in Bierlingen 

durchgeführt worden wären, auf das Frühjahr 2021 zu verschieben.  

 

3. Der Gemeinderat stimmt den vorgeschlagenen Fremdvergaben von Bauhoftätigkeiten 

zu. 

 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, das erforderliche zu veranlassen. 


